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Offener   Brief:   Aufruf,   die   Abstimmung   zum  
Kohleausstiegsgesetz   zu   verschieben  

Klimaschutz   heißt   schneller   Kohleausstieg.   Erst   2038   jedoch   soll   Deutschland   aus  
der   Kohle   aussteigen   –   darauf   hatte   sich   Anfang   2019   die   deutsche  
Kohlekommission   geeinigt.   Aus   der   Fortführung   der   Kohleverstromung   bis   2038  
würde   eine   Verfeuerung   von   630   Millionen   Tonnen   Braunkohle   resultieren   –   ein  
Vielfaches   dessen,   was   mit   einem   fairen   Beitrag   Deutschlands   mit   der   Einhaltung   der  
international   vereinbarten   Klimaschutzziele   vereinbar   wäre.   Am   3.   Juli   soll   nun   im  
Hauruckverfahren   über   dieses   Gesetz   abgestimmt   werden.  

Mit   Paragraf   49   des   kommenden   Kohlegesetzes   wird   die   Bundesregierung  
ermächtigt,   einen   öffentlich-rechtlichen   Vertrag   mit   den   Kohlekonzernen   RWE   und  
Leag   zu   schließen.   Dabei   legt   sie   die   energiewirtschaftliche   Notwendigkeit   des  
Tagebaus   Garzweiler   fest.   Zukünftige   Nachverhandlungen,   die   z.   B.   durch   geänderte  
politische   Rahmenbedingungen   notwendig   werden,   werden   damit   schwer   und   teuer  
und   RWE   und   Leag   werden   für   das   Abschalten   ihrer   Braunkohlekraftwerke   weitaus  
mehr   Geld   erhalten,   als   aus   heutiger   Sicht   angemessen   erscheint   –   denn   die  
Kraftwerke   rechnen   sich   wegen   der   veränderten   Marktbedingungen   kaum   noch.  

In   den   ersten   sechs   Monaten   dieses   Jahres   lag   der   Anteil   der   Kohle   an   der  
deutschen   Nettostromerzeugung   lediglich   bei   rund   20   %.   Im   Jahr   2019   betrug   dieser  
noch   29   %,   im   Jahr   2018   sogar   37   %.   Es   zeigt   sich,   dass   der   Ausbau   erneuerbarer  
Energien,   günstige   Gaspreise   und   gestiegene   Preise   für   Emissionszertifikate   die  
Kohlestromproduktion   auch   ohne   Ausstiegsgesetz   und   Entschädigungszahlungen  
allein   aus   wirtschaftlichen   Gründen   stark   zurückdrängen   (S4F   KVBG-E,   2020,   AG  
Energiebilanzen,   2020a,   2020b,   2020c,   Fraunhofer   ISE   2020).   Das   Stoppen   der  
Kohleverstromung   ist   eine   der   kostengünstigsten   Maßnahmen   beim   Wandel   der  
Energieversorgung   und   auf   dem   Weg   zur   Einhaltung   der   Pariser   Ziele.  

Das   Geld   für   das   Abschalten   ihrer   Braunkohlekraftwerke   fließt   aber   direkt   in   die  
Konzerne.   Ob   die   Angestellten   von   RWE   oder   Leag   davon   etwas   sehen   werden,   wenn  
sich   das   Verfeuern   von   Kohle   nicht   mehr   lohnt,   darf   bezweifelt   werden.  
Marktwirtschaftlich   und   sozialpolitisch   ist   diese   Politik   unsinnig.   Dass   zusätzlich   die  
Strukturen   der   fossilen   Energiegewinnung   gefestigt   werden,   wird   dem   Klima   weiter  
schaden.  

Wird   dem   Tagebau   Garzweiler   2   bei   einem   solchen   Vertrag   eine  
„energiewirtschaftliche   Notwendigkeit”   attestiert,   können   weitere   Dörfer   enteignet  
und   unwiederbringlich   „weggebaggert"   werden.   Die   besonders   schmutzige  
Braunkohle-Verstromung   wird   entgegen   aller   klimapolitischer   und  
marktwirtschaftlicher   Vernunft   weiter   künstlich   am   Leben   gehalten.   Der   Kohlestrom  
wird   weiter   die   Netze   verstopfen   und   regenerative   Energien   blockieren,   obwohl   das  
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Arbeitsplatzpotential   bei   Letzteren   etwa   um   ein   Zehnfaches   höher   liegt   als   die   Zahl  
der   von   Jobverlust   betroffenen   Kohlearbeiter.  

Die   Rahmenbedingungen   für   Kohlestrom   ändern   sich   derzeit   viel   schneller,   als   dies  
2019   absehbar   war.   Eine   sterbende   Industrie   mit   Milliarden   Euro   künstlich   am   Leben  
zu   halten,   können   wir   uns   in   der   derzeitigen   Lage   ohnehin   nicht   leisten.   Wenn   dies  
dann   auch   noch   mit   immensen   Mengen   zusätzlichen   CO 2 -Ausstoßes   verbunden   ist,  
verbauen   wir   uns   die   letzten   Chancen   auf   eine   klimagerechte   Umsteuerung   der  
Wirtschaft.   Ein   unausgegorener   Schnellschuss   darf   den   Klimaschutz   nicht  
schachmatt   setzen.  

Das   Kohlegesetz   ist   übereilt   vorgelegt   und   soll   kurzfristig   verabschiedet   werden.   Es  
nutzt   vornehmlich   einigen   wenigen   Energiekonzernen.   Zweifel   an   der  
Unvoreingenommenheit   und   Überparteilichkeit   des   Gesetzgebers   sind   damit  
angebracht.   Die   jüngsten   Änderungen   am   Vertrag   durch   das  
Bundeswirtschaftsministerium   hin   zu   höheren   Entschädigungssummen   nehmen  
dem   Prozess   im   Sinne   eines   Konsenses   für   das   Gemeinwohl   die   Glaubwürdigkeit.  
Das   Gesetz   muss   überarbeitet   werden.  

Da   wir   der   Überzeugung   sind,   gute   und   sachlich   überprüfbare   Argumente  
vorgebracht   zu   haben,   möchten   wir   Sie   bitten,   diesem   intransparenten   und   übereilten  
Entscheidungsverfahren,   das   die   Werte   unserer   Demokratie   untergräbt,   Einhalt   zu  
gebieten   und   sich   für   eine   Verschiebung   des   Beschlusses   auszusprechen,   zum  
Zweck   einer   transparenten   und   fairen   Debatte   und   Entscheidungsfindung.   Eine   kluge  
Klimapolitik   unter   den   Voraussetzungen   des   Kohlekompromisses   braucht   mehr   Zeit.  
Daher   wünschen   wir   uns   von   verantwortlichen   PolitikerInnen   das   Verschieben   der  
Abstimmung   über   das   Kohlegesetz   auf   die   Zeit   nach   der   Sommerpause   des  
Bundestages.   So   soll   Politik,   Verbänden   und   NGOs   genügend   Zeit   gegeben   werden,  
für   einen   fairen,   kalkulierbaren   und   1,5-Grad-tauglichen   Klimaschutz   zu   sorgen.  

Die   gewonnene   Zeit   soll   für   eine   Aufklärung   über   die   Bestimmungen   des   Gesetzes   in  
der   Bevölkerung   sorgen   und   eine   Nachbesserung   ermöglichen.  

 

 

Die   folgenden   Initiativen   des   Göttinger   Klimabündnisses   haben   diesen   Aufruf  
unterzeichnet:  
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Fridays   for   Future   Göttingen  

fff_Goettingen@riseup.net  

 

Scientists   for   Future   Göttingen  

goettingen@scientists4future.org  

 

Parents   for   Future   Göttingen  

p4f-goe@lists.gwdg.de  

 
Health   for   Future   Göttingen  

 

 

Klimaschutz   Göttingen   e.V.  

kontakt@klimaschutz-goettingen.de  

 

Extinction   Rebellion   Göttingen  

goettingen@extinctionrebellion.de  

 

 

Göttingen   im   Wandel   e.V.   -   eine   Transition   Town-   Initiativ e  

hel.greve@t-online.de  

 
 

Permakulturhaus   Göttingen  

info@permakulturhaus-goettingen.de  
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 Wesentliche Defizite des geplanten 
Kohleausstiegsgesetzes KVBG-E 

26.06.2020 – Die Bundesregierung plant, das Gesetz zum Kohleausstieg noch vor 
der parlamentarischen Sommerpause zu verabschieden. In Anbetracht der 
Vereinbarungen des Pariser Klimaschutzabkommens und der inzwischen großen 
Dringlichkeit, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, weist der Entwurf des 
Kohleausstiegsgesetzes folgende wesentliche Defizite auf: 

International vereinbarte Klimaschutzziele können 
nicht eingehalten werden 

Zur Einhaltung der international vereinbarten Klimaschutzziele ist entscheidend, dass 
Deutschland sein Gesamtbudget nicht überschreitet. Ein klimaphysikalisch und 
verteilungsethisch gut begründbares CO2-Budget für Deutschland ist rund 6,7 Gt 
CO2 (SRU 2020). Um das Klima möglichst schnell wirksam zu schützen, müssen 
insbesondere Maßnahmen mit geringen Vermeidungskosten und sehr hohen 
Einsparungseffekten ergriffen werden. Ein schneller Kohleausstieg ist dabei 
wesentlich einfacher und volkswirtschaftlich günstiger als die Reduzierung von 
Treibhausgasen in anderen Branchen, z.B. dem Verkehrssektor oder der Stahl- oder 
Zementindustrie. Eine volkswirtschaftlich verträgliche und mit den internationalen 
Klimaschutzzielen kompatible Minderung der Treibhausgasemissionen lässt sich nur 
mit einem Kohleausstieg bis etwa 2030 realisieren (Parra et al. 2019; Oei et al. 
2020a). Ein späterer Kohleausstieg, der dennoch ein Paris-kompatibles CO2-Budget 
einhält, wäre nur bei einer Reduktion der Kohleverstromung um bis zu 2/3 in der 
nächsten Legislaturperiode möglich (SRU 2017).  
Die absehbare Verschärfung der europäischen Klimaschutzziele – von minus 40 % 
auf minus 50 % oder gar minus 55 % in 2030 – würde zudem eine proportionale 
Verschärfung auch in Deutschland nach sich ziehen oder zumindest gefordert 
werden (Hainsch et al. 2020). Wenn Deutschland seine Emissionen weniger als 
proportional reduzieren wollte, müssten andere EU-Staaten mehr Reduktionen 
leisten, da die EU sich als Ganzes dem Pariser Klimaschutzabkommen verpflichtet 
hat und entsprechend ihre Beiträge berichten muss. 

Zahlreiche Studien belegen, dass ein schnellerer Kohleausstieg bis 2030 möglich 
wäre (z.B. Oei et al. 2019, Kittel et al. 2020, Oei et al. 2020c). Vor diesem 



Hintergrund kommt Verheyen (2020) zu dem Schluss, dass der “Reduktionspfad der 
Bundesregierung – niedergelegt im Klimaschutzgesetz und dem KVBG-E 
[Kohleverstromungsbeendigungsgesetz … ] aus völkerrechtlicher und 
grundrechtlicher Perspektive nicht ausreichend” ist. 

Zudem gibt es in Deutschland eine breite gesellschaftliche Mehrheit für die 
international vereinbarten Klimaschutzziele. Zwei Drittel der deutschen Haushalte 
befürworten den Kohleausstieg (IASS, 2020). Und die Wählerinnen und Wähler 
würden einen rascheren Kohleausstieg bis 2030 einem späteren Ausstiegszeitpunkt 
vorziehen (Rinscheid & Wüstenhagen, 2019). 

Der Kohleausstieg kann kostengünstiger und 
effektiver gestaltet werden, als im Gesetzentwurf 
vorgesehen 

In den ersten sechs Monaten dieses Jahres lag der Anteil der Kohle an der 
deutschen Nettostromerzeugung lediglich bei rund 20 %. Im Jahr 2019 betrug dieser 
noch 29 %, im Jahr 2018 sogar 37 %. Es zeigt sich, dass der Ausbau erneuerbarer 
Energien, günstige Gaspreise und gestiegene Preise für Emissionszertifikate die 
Kohlestromproduktion auch ohne ein Ausstiegsgesetz und ohne 
Entschädigungszahlungen allein aus wirtschaftlichen Gründen stark zurückdrängen 
(AG Energiebilanzen, 2020a, 2020b, 2020c, Fraunhofer ISE 2020). 

Zum Einhalten des Pariser Klimaschutzabkommens muss der Ausbau der 
Photovoltaik und der Windkraft in Deutschland vervielfacht werden. Bei der 
Photovoltaik muss beispielsweise eine Verfünffachung der jährlichen neu installierten 
Leistung erreicht werden. Hiermit würden rund 200.000 neue zukunftsfähige 
Arbeitsplätze geschaffen, während durch den Braunkohleausstieg etwa 18.500 
Arbeitsplätze betroffen wären (DIW, Wuppertal Institut, Ecologic 2018). Bei einem 
derart schnellen Photovoltaikausbau ist aber ein wirtschaftlicher Weiterbetrieb von 
Kohlekraftwerken bereits in wenigen Jahren ökonomisch nicht mehr möglich. Ein in 
die Länge gezogener Kohleausstieg wird darum auch den für den Klimaschutz 
nötigen Ausbau der erneuerbaren Energien verhindern. 

Die Entschädigungszahlungen sind rechtlich nicht 
zwingend  

In einem vom BMU beauftragten Gutachten für die Notwendigkeit von 
Entschädigungszahlungen kommen Schomerus und Franßen (2018) zu dem 
Schluss,  dass  ein Kohleausstiegsgesetz nicht einer entschädigungswürdigen 



Enteignung gleichkommt,  sondern  vielmehr  eher  nur  eine Inhalts- und 
Schrankenbestimmung ist. Ein Anspruch auf Entschädigungszahlungen entsteht 
damit nicht. Allerdings empfehlen die Gutachter Übergangs- und Härtefallregelungen. 
Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages (2018) kommt in seiner Ausarbeitung 
zur Stilllegung von Kohlekraftwerken zu dem Ergebnis, dass kein generelles Recht 
darauf besteht, von gesetzlichen Neuregelungen ausgenommen zu werden, bis sich 
einmal getätigte Investitionen vollständig amortisiert haben. Im vorliegenden Entwurf 
zum Kohleausstiegsgesetz wurde dies nicht berücksichtigt. 

Es gibt keine energiewirtschaftliche Notwendigkeit 
für weitere Zwangsumsiedlungen  

Besonders betroffen von der jetzigen Planung des Kohleausstiegs sind die 
Wohnstätten in den Braunkohlegebieten. Tatsächlich gibt es keine 
energiewirtschaftliche Notwendigkeit, weitere Dörfer für die Gewinnung von 
Braunkohle zu zerstören und Menschen gegen ihren Willen umzusiedeln. Das 
geplante Gesetz schreibt jedoch unbegründet dem Tagebau Garzweiler II solch eine 
energiewirtschaftliche Notwendigkeit zu – obwohl im Tagebaukomplex Garzweiler-
Hambach mit über 700 Millionen Tonnen eine ausreichende Menge Kohle ohne 
weitere Umsiedlungen gewonnen werden kann (Oei et al. 2020b).  

Um ein auf Deutschland berechnetes Treibhausgasbudget einzuhalten, das einer 
Beschränkung der globalen Erhitzung auf maximal 1,75 Grad entspricht, dürfen aus 
den Tagebauen Hambach und Garzweiler II ab Januar 2020 nur noch maximal 280 
Millionen Tonnen Braunkohle gefördert werden. Die aktuellen Pläne der 
Bundesregierung und der RWE sehen eine Fortführung der Kohleverstromung bis 
2038 vor. Daraus resultiert eine Verfeuerung von 630 Millionen Tonnen Braunkohle – 
ein Vielfaches dessen, was für die Einhaltung der international vereinbarten 
Klimaschutzziele zulässig, aber dennoch ohne weitere Umsiedlungen realisierbar ist 
(Oei et al. 2020b, siehe auch SRU 2020). 

Auch in anderen Braunkohlerevieren sind ausreichend Kohlevorräte zugänglich, 
ohne dass weitere Dörfer zerstört werden müssten. Dies betrifft drohende unnötige 
Umsiedlungen im Lausitzer Revier, im Tagebaufeld Mühlrose von Nochten 2, sowie 
im Mitteldeutschen Revier das Dorf Pödelwitz, dessen weiteres Bestehen vom 
Tagebau Vereinigtes Schleenhain bedroht ist (DIW, Wuppertal Institut, Ecologic 
2018; Umweltbundesamt 2019). 

 



Fossiles Gas ist nur begrenzt als 
Übergangstechnologie geeignet 

Im Rahmen des Kohleausstiegs plant die Bundesregierung die Umstellung von 
Kohle- auf Gaskraftwerke finanziell zu fördern. Beispielsweise wird so ein neues 
Gaskraftwerk am Standort Jänschwalde geplant. Fossile Gaskraftwerke führen 
jedoch – unter Einbeziehung der Emissionen bei der Rohstoffgewinnung und beim 
Transport – zu einem Umfang an Treibhausgasemissionen, der nicht mit dem Ziel 
der angestrebten Klimaneutralität vereinbar ist (Hainsch et al. 2020). Statt der 
finanziellen Förderung von neuen Gaskraftwerken müsste der Ausbau der 
erneuerbaren Energien stärker forciert werden. Dies ist, je nach rechtlicher 
Regelung, auch ohne staatliche Zuschüsse möglich. Mehrere Studien kommen zu 
dem Ergebnis, dass die Versorgung von Deutschland und Europa mit Strom und 
Wärme aus erneuerbaren Energiequellen gewährleistet werden kann (z.B. 
Bartholdtsen et al. 2019).  Löffler et al. (2019) weisen in diesem Zusammenhang 
nach, dass bei einem beschleunigten Umstieg auf erneuerbare Energien zusätzliche 
Gaskraftwerke zu “Stranded Assets” werden, was gegen eine vorherige 
Subventionierung durch Steuergelder spricht. 

Aktuelle Links 

Offizielle Internetseite des Bundestags mit dem geplanten Ablauf der Sitzung und 
den Links zu den Gesetzesentwürfen:  
www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2020/kw27-de-kohleausstieg-
701804 (zuletzt aufgerufen am 25.6.2020)  
 
Entwurf eines Gesetzes zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung 
und zur Änderung weiterer Gesetze (Kohleausstiegsgesetz).  
Veröffentlichung 24.02.2020 
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/173/1917342.pdf  
(zuletzt aufgerufen am 25.6.2020) 
 
Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Reduzierung und Beendigung der 
Braunkohleverstromung in Deutschland. (Teil des Entwurfs des 
Kohleausstiegsgesetz im §42).  (pdf erzeugt am 23.6.2020)  
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/M-O/oeffentlich-rechtlicher-vertrag-
zur-reduzierung-und-beendigung-der-braunkohleverstromung-
entwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=4 
(zuletzt aufgerufen am 25.6.2020) 
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